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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.2001

Index

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1972 §1 Abs1 Z1;

UStG 1972 §2 Abs1;

UStG 1972 §4 Abs1;

Rechtssatz

Für eine gegebene Einnahmenerzielungsabsicht spricht der Umstand, dass der Abgabep ichtige, ein Geistheiler,

angesichts eines bei der Übertragung der "Heilkräfte" gegebenen Versprechens für die Renovierung einer Kapelle zu

sorgen hatte.
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